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zeitweilig in der Lage war, einen Konsens zwischen Obrigkeit und Untertanen 
herzustellen." Gerade in einer Phase, in der sich die Akzeptanz des Rates durch 
die Bevölkerung zunehmend verringerte, ist es naheliegend, dass sich der Rat zur 
Stärkung des Zusammenhalts und zur Stiftung von Konsens die integrative Wir­
kung von Hexenprozessen verstärkt zunutze machte. Zur Machtkonsolidierung 
nach innen waren Hexenprozesse auch deswegen geeignet, weil die konsequente 
Verfolgung der "zauberschen" dem Rat die Chance bot, das verlorene Vertrauen 
der Bevölkerung zumindest ansatzweise zurückzugewinnen, indem er sich auf ei­
nem der wenigen Gebiete, auf dem seine Kompetenzen nicht beschnitten worden 
waren, als handlungsfähige und damit als gute Obrigkeit profilierte: dem Gebiet 
der peinlichen Gerichtsbarkeit. Eine solche Politik könnte man in Anlehnung an 
das Konzept der symbolischen Gesetzgebung als symbolische Prozessführung 
bezeichnen, die - analog zur symbolischen Gesetzgebung - ihren Sinn in sich 
selbst hatte." Mit anderen Worten: Entscheidend war nicht primär das konkrete 
Gerichtsverfahren, entscheidend war vor allem, dass der Rat überhaupt Prozesse 
durchführte, weil er sich dadurch gegenüber der unzufriedenen Bürgerschaft als 
gute, weilordnungsstiftende Obrigkeit zeigen und legitimieren konnte. Die The­
se, dass es genau dieses Bedürfnis war, das der ratsherrlichen Politik der späten 
1620er und frühen 1630er Jahre zugrunde lag, wird gestützt durch die Beobach­
tung, dass der Mindener Magistrat in diesem Zeitraum nicht nur auf dem Gebiet 
der symbolischen Prozessführung, sondern auch auf dem der symbolischen Ge­
setzgebung außergewöhnlich aktiv war: Für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
ist ein signifikanter Anstieg der Zahl vom Rat erlassener Mäßigkeitsverordnun­
gen und Edikte zum sittlich-religiösen Leben zu konstatieren.'] 

Die politische Logik, die der Praxis symbolischer Prozessführung zugrun­
de liegt, wird in all ihren Dimensionen aber erst dann deutlich, wenn man die 
potentielle Wirkung der Verfahren nicht ausschließlich aus der Perspektive der 
Stadtbevölkerung betrachtet. Ebenso wie symbolische Gesetzgebung nicht allein 

71 V gl. etwa Gerd Schwerhoff, Rationalität im Wahn. Zum gelehrten Diskurs über die Hexen in der 
frühen Neuzeit, in: Saeculum 37. Jg., 1986, S. 45-82, S. 47f. 

72 Dieses aus den USA stammende Konzept ist v. a. von Jürgen Schlumbohm für die Frühneu­
zeitforschung fruchtbar gemacht worden: Er begreift das Phänomen, dass frühneuzeitliche Staaten 
zahlreiche Gesetze und Verordnungen erließen, diese aber nur partiell durchsetzen konnten, nicht 
als defizitäre Vorform moderner Staatlichkeit, sondern als etwas Eigenständiges: "In gewisser Weise 
hatte offenbar das Erlassen und - zunehmend - Publizieren von Gesetzen sei nen Sinn in sich selbst." 
Qürgen Schlumbohm, Gesetze, die nicht durchgesetzt werden - ein Strukturmerkmal des frühneu­
zeitlichen Staates?, in: Geschichte und Gesellschaft 23. Jg., 1997, S. 647-663, S. 659) Dieser Sinn be­
stand Schlumbohm zufo lge darin, dass Gesetzgebungsakte es der jeweiligen Obrigkeit ermöglichten, 
sich nicht nur als Obrigkeit, sondern zudem auch noch als gute Obrigkeit zu zeigen, und zwar so­
wohl nach innen gegenüber den eigenen Untertanen als auch nach außen gegenüber konkurrierenden 
Herrschaftsträgern (vgl. ebd., S. 660). Insgesamt führen ihn seine Überlegungen zu dem Ergebnis, 
dass in der Frühen Neuzeit "beim Erlassen von Gesetzen der symboli sche Aspekt ebenso wichtig, 
manchmal wichtiger [gewesen ist] als die Absicht, tatsächliches Verhalten zu ändern" (ebd.). 

73 Vgl. zu dieser Diagnose Bernd-Wilhelm Linnemeier, Obrigkeitliche Mäßigkeitsverordnungen 
sowie Edikte zum religiös-sittlichen Leben in Stadt und Fürstentum Minden zur Zeit des Dreißigjäh­
rigen Krieges, in: Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 42. Jg., 1997, S. 51-83, S. 66. Auf 
einen möglichen Zusammenhang zwischen den ordnungspolitischen Gesetzgebungsinitiativen des 
Mindener Rates und der Durchführung von Hexenprozessen hat schon Pahl hingewiesen: Horst H. 
Fahl, Obrigkeit und Ordnungspolitik in der Stadt Minden zwischen 1550 und 1650, Magisterarbeit 
Münster 1999, S. 95-97. 
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nach innen auf die Untertanen, sondern immer auch nach außen auf konkurrie­
rende Herrschaftsträger wirkt," sandte der verstärkte Rückgriff des Magistrats 
auf seine gerichtlichen Kompetenzen ein deutliches Signal nicht nur an die Bür­
gerschaft, sondern auch an die Konkurrenz innerhalb und außerhalb der städti­
schen Regierung: an den erstarkten Landesherrn ebenso wie an den zunehmend 
in Konkurrenz zum Rat tretenden Vierzigerausschuss. Um die Botschaft zu ver­
stehen, die der Rat seinen politischen Konkurrenten mit der Durchführung der 
Hexenprozesse übermittelte, muss man sich vor Augen führen, dass die Aus­
übung der Blutgerichtsbarkeit eines der wichtigsten Herrschaftsrechte war und 
als solches seit jeher ein zentrales Mittel im Kampf um politische Autonomie dar­
stellte. Indem der Rat in einer Zeit, in der seine Machtposition in verschiedenen 
Bereichen erheblich geschwächt war, verstärkt auf seine Jurisdiktionskompeten­
zen zurückgriff und sich auf diese Weise immer wieder aufs N eue als Inhaber 
der peinlichen Gerichtsbarkeit in Szene setzte," bekräftigte er nicht nur seinen 
Anspruch auf dieses zentrale Herrschaftsrecht, sondern brachte symbolisch auch 
seinen Anspruch auf politische Autonomie zum Ausdruck. 

In den Hexereiverfahren der späten 1620er und frühen 1630er Jahre verban­
den sich also zwei Aspekte, die - wenngleich sie in der Realität zusammenfie­
len - analytisch voneinander getrennt werden müssen: der vertrauensbildende, 
legitimationsstiftende Aspekt, der gegenüber der Bürgerschaft zum Tragen kam, 
und der Aspekt der Machtdemonstration gegenüber den konkurrierenden Herr­
schafts trägern. Auf Machtkonsolidierung des Rates zielten beide. Dabei ist die 
Frage, inwieweit sich der Rückgriff auf die Handlungsoption "Hexenprozess" 
für den politisch geschwächten Rat als funktional erwies, inwieweit die Durch­
führung von Hexenprozessen ihm also tatsächlich half, seine Machtposition zu 
stärken, ebenso schwer zu beantworten wie sie für die Rekonstruktion der den 
Verfahren zugrunde liegenden sozialen Logik unwesentlich ist - ebenso unwe­
sentlich übrigens wie die spekulative Frage, inwieweit die ratsherrliche Funk­
tionalisierung der Hexenprozesse für die eigenen politischen Interessen bewusst 
oder unbewusst erfolgte." 

74 Das wird von Schlumbohm ausdrücklich betont; Schlumbohm, Gesetze, die nicht durchgesetzt 
werden (wie Anm. 72), S. 660. 
75 Entscheidend für diese Inszenierung war v. a. der Endliche Rechtstag. In seiner Wirkung ist er den 
Wasserproben in den adeligen Herrschaften des Münsterlandes vergleichbar, die von den dortigen 
Gerichtsherren gerne dazu genutzt wurden, sich als handlungsfähige Obrigkeiten in Szene zu setzen: 
Die Proben waren "symbolisch hoch aufgeladene öffentliche Spektakel, an denen der Gerichsherr 
in eigener Person partizipierte und [ ... ] damit seinen Herrschaftsanspruch verdeutlichen konnte"; 
Gudrun Gersmann, Der Kampf um die Gerichtsbarkeit. Adlige Hexenpolitik im frühneuzeitlichen 
Fürstbistum Münster, in: "Erfahrung" als Kategorie der Frühneuzeitforschung, hg. von Paul Münch, 
München 2001, S. 369-376, S. 376. 
76 Dass sich die Zeitgenossen der Möglichkeit einer politischen Instrumentalis ierung der Verfah­
ren durchaus bewusst waren, zeigt ein Fall aus Heessen, bei dem der Verteidiger der angeklagten 
Else Linnemann dem Gerichtsherrn vorwarf, mit dem Verfahren lediglich seine Jurisdiktionsrechte 
stärken zu wollen (vgl. dazu Gudrun Gersmann, Wasserproben und Hexenprozesse. Ansichten der 
Hexenverfolgung im Fürstbistum Münster, in: Westfälische Forschungen 48. Jg., 1998, S. 449-479, 
S. 464). An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Hexenglaube und Funktiona­
lisierung von Hexenprozessen keineswegs gegenseitig ausschließen. Ebenso wenig wie eine N utzung 
der Verfahren für machtpolitische Interessen bedeutet, dass sich die Obrigkeiten den Hexenglauben 
der Zeitgenossen zynisch zunutze machten, ohne selbst an die Existenz von Hexerei und Schaden­
zauber zu glauben, darf man aus der Tatsache, dass der H exenglaube tief in den Zeitgenossen ver-
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Die beschriebene Logik symbolischer Prozessführung kam auch 1635 zum 
Tragen, als die Verfahren nach einer über dreij ährigen Pause erneut einsetzten." 
Anders als bei den Prozessen um 1630 waren dabei jedoch nicht beide Aspek­
te - Legitimation und Vertrauens bildung nach innen, Machtdemonstration nach 
außen - gleichermaßen relevant. Unter deutlich veränderten politischen Vor­
zeichen durchgeführt, stand bei den Verfahren des Jahres 1635 der legitimato­
rische Aspekt im Vordergrund: Nach dreimonatiger Belagerung war Minden im 
November 1634 von dem in schwedischen Diensten stehenden H erzog Georg 
von Braunschweig-Lüneburg eingenommen worden. Bei seinem Einzug in die 
Stadt im Januar 1635 überreichte ihm "die gemeine Bürgerschaft außerhalb Amt 
und Gilden"" die oben erwähnte Supplikation, in der sie neben einer gerech­
teren Verteilung der Kontributionszahlungen und Einquartierungen forderte, 
dass "das Weitleuffige StadtRegiment enger eingezogen"" werde solle. Dieses 
Anliegen, das von den Bittenden nicht weiter konkretisiert wurde, nahm H erzog 
Georg zum Anlass, "den Raht vnd gesamptes Stadt Regimendt zu ändern, den 
Viertzigen Standt gantz auffzuheben vnd hergegen einen andern Newen Raht 
alhir perpetuierlich anzuordnen"80. Die Abschaffung der alten Ratswahlordnung 

wurzelt war, schlussfolgern, dass Hexenprozesse nicht im Sinne eigener machtpolitischer Interessen 
funktiona lisiert werden konnten. 

77 Zwischen November 1631 und März 1635 fand in Minden nur eine einzige Hexereiermittlung 
statt, die durch eine Denunziation aus den Reihen der Stadtbevölkerung ausgelöst wurde und ver­
mutlich nicht zur Anklageerhebung führte (vgl. KAM, Stadt Minden, B, Nr. 246 [alt], H exereiermitt­
lung gegen die Siekmannsehe). Das schlagartige Nachlassen der Verfolgungsintensität hing vermut­
lich v. a. damit zusammen, dass im Dezember 1631 erstmals eine direkte Involvierung der Stadt in die 
kriegerischen Auseinandersetzungen zu befürchten stand. Zwar blieb der befürchtete Angriff auf die 
Stadt zunächst aus, der Krieg blieb in den fo lgenden Monaten jedoch stets präsent, nicht zuletzt, wei l 
es in der Umgebung der Stadt immer wieder zu Kampfhandlungen kam: Der Einmarsch der ersten 
schwedischen Truppen in das Fürstbistum Minden erfolgte bereits vor der Schlacht bei H essisch­
Oldendorf im März 1633, die Kapitulation der kaiserlichen Truppen und die endgültige Besetzung 
des Stifts im Juli 1633. Erst im November 1634 gelang es dem in schwedischen Diensten stehenden 
Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg, die Stadt, die nach wie vor von ka iserlichen Truppen 
besetzt war, nach über dreimonatiger Belagerung einzunehmen. Zum Verlauf der kriegerischen Aus­
einandersetzungen vgl. Bericht eines Mindener Bürgermeisters 11 (wie Anm. 54), S. 3-7, 29-32 u. 58f.; 
Schroeder, Chronik der Stadt Minden (wie Anm. 58), S. 564-576. Zur Belagerung der Stadt vgl. v. a. 
die Darstellung Bölsches, die eine ungekürzte Version der Tagebuchaufzeichnungen des Zeitgenossen 
Johann von Schlick enthält, der die Belagerung der Stadt als Major miterlebte: Bölsehe, Skizzen aus 
Mindens Vergangenheit. Die Zeit des dreißigjährigen Krieges. Nach handschriftlichen Ueberlieferun­
gen zusammengestellt, Minden [1897], S. 37-69, v. a. S. 35-62. 

78 Bericht eines Mindener Bürgermeisters 11 (wie Anm. 54), S. 91. 

79 KAM, Stadt Minden, B, Nr. 747, Rechtfertigungsschreiben Johann Gevekottes, undat. , unpag. In 
der Supplikation heißt es wört lich: "das eß in statu publico an hiesigem orthe eine zu mahl weitleuffi­
ge regierunge abgeben thut, in deme vber den regierenden Raht vber Sechßzig personen vorhanden, 
so in wichtigen StadtSachen Ihre Stimme vnd consultation haben [ ... ], vnd inßgemein dem Ehrbarn 
Raht entweder per majora [= durch Stimmenmehrheit] oder durch auffburdung eines taedii [= Über­
drusses], zu zeithen auch wol mit vngesaumigkeit die saniora [= heilsamste] vnd wol gemeinte vota 
entrucket vnd durch einfuhrung eines eintzigen vbelen antecedentis [= Vorausgegangenen] hundert­
feltige dem gemeinen besten vnd bono publico hochschädtliche consequentien eingefuhret werden" 
(StAMS, Mscr. VII, Nr. 2905: Mindener Annales 1625-36, Beilage Q: Abschrilt der Suppl ikation der 
Mindener Bürgerschaft an Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg, 8. Jan. 1635, fol. 101-109, 
101. 107v l.). 

80 KAM, Stadt Minden, B, Nr. 747, Ratsbeschluss vom 8. Juni 1637, unpag.; zu den von Herzog 
Georg vorgenommenen Verfassungsänderungen vgl. auch Bericht eines Mindener Bürgermeisters 11 
(wie Anm. 54), S. 911. 
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und die Einsetzung eines Rates auf Lebenszeit durch den Landesherrn stell ten ei­
nen massiven Eingriff in die städtische Selbstverwaltung dar und widersprachen 
den städtischen Vorstellungen einer gemeindlich-genossenschaftlichen Ordnung 
zutiefst. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass es dem neuen Rat, der im Ja­
nuar 1635 seine Regierungstätigkeit aufnahm, an Akzeptanz vonseiten der Stadt­
bevölkerung fehlte: Die Bürgerschaft habe sich "gegen den Rat erregt"'l, tei lte 
die Landesregierung Herzog Georg in einem Schreiben mit. Dass zwischen dem 
Legitimationsdeflzit und der mangelnden Akzeptanz des "perpetuierlichen" Ra­
tes und der Wiederaufnahme der Hexenprozesse ein direkter Zusammenhang 
bestand, legt nicht nur der Umstand nahe, dass zwischen dem Regierungsantritt 
des neuen Magistrats und der Einleitung seines ersten Hexereiverfahrens Anfang 
April 1635 nur zwei Monate vergingen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die 
Verfolgungen mit der Restitution der alten Verhältnisse durch einen Vergleich, 
den Kaufleute, Zünfte und Gemeinheit im Oktober 1636 schlossen," wieder en­
deten." 

Dass die Prozesse auch in den folgenden Kriegsjahren nicht wieder aufgenom­
men wurden, hing vermutlich nicht zuletzt damit zusammen, dass die während 
der Zeit der kaiserlichen Besatzung erheblich geschwächte Position des Minde­
ner Ratsgremiums unter der Herrschaft der Schweden in mehrfacher Hinsicht 
eine deutliche Stärkung erfuhr. Zwar blieb die Stadt auch weiterhin von Truppen 
besetzt, deren Unterbringung und Versorgung nach wie vor eine enorme Be­
lastung für die Bürgerschaft darstellten, die gegenreformatorischen Maßnahmen 
von Wartenbergs wurden jedoch vollständig rückgängig gemacht und die Auf­
sicht über das städtische Kirchenwesen in die Hände des Magistrats zurückge­
legt." Zudem garantierte ein Privileg der schwedischen Königin Christine dem 

81 StAHa, Ca!. Br. 24, Nr. 3964, Bericht der Mindener Landesregierung an H erzog Georg von 
ßraunschweig-Lüneburg, 22. Dez. 1636, zitiert nach: Schoenebeck, Zwischen Besatzungsmächten 
und Landesherren (wie Anm. 55), S. 49; hier auch eine kurze, sehr informative Darstellung der Vor­
gänge rund um die Änderung der Ratswahlverfassung mit Nennung der wichtigsten Quellen. 

82 Zu den getroffenen Vereinbarungen vgl. KAM, Stadt Minden, B, Nr. 747, Rezess zwischen Sech­
zehnern, Zünften und Gemeinheit, 28. Okt. 1636, unpag. Dass die Veränderungen, die Herzog Georg 
von Braunschweig-Lüneburg an der Mindener Stadtverfassung vorgenommen hatte, nach nur zwei 
Jahren wieder rückgängig gemacht werden konnten - im Januar 1637 rekonstituierte sich der Vier­
zigerausschuss, um nach dem herkömmlichen Wahlmodus neue Ratsherren zu bestimmen -, hing 
neben dem Einigungswillen der Mindener Bürgerschaft, der durch den Eingriff des Landesherrn in 
die städtische Selbstverwaltung offenbar erheblich gestärkt wurde, sicherlich auch damit zusammen, 
dass es H erzog Georg nicht gelang, sich als Mindener Landesherr durchzusetzen: Als er im Juli 1635 
gegen den Willen der schwedischen Krone, in deren Namen er Stadt und Stift erobert hatte, dem Pra­
ger Frieden beitrat, ließ Reichskanzler Axel Oxenstierna Feldmarschall Alexander Leslie in Minden 
intervenieren, sodass Stadt und Stift im April 1636 endgültig unter schwedische Herrschaft gelangten 
(vgl. Sehroeder, Chronik der Stadt Minden [wie Anm. 58], S. 578f.; Bö/sehe, Skizzen aus Mindens 
Vergangenheit [wie Anm. 77], S. 71-73). 

83 Zu Hexereiermittlungen kam es nach der Rückkehr zur alten Ratswahlordnung im Januar 1637 
nur noch in einem einzigen Fall, in dem sich der Rat jedoch wenig verfolgungswillig zeigte und die 
Ermittlungen wenig später einstellte (vgl. KAM, Stadt Minden, B, Nr. 246 [alt], Hexereiverdacht ge­
gen die Stoltische). Insofern steht die Existenz dieses Verfahrens nicht im Widerspruch zu der These, 
dass das Nachlassen der Verfolgungsintensität mit der Rückkehr zur alten Ratswahlordnung und 
dem damit einhergehenden verminderten Legitimationsdruck des Magistrats zusammenhing. 

84 Noch an demselben Tag, an dem die schwedischen Truppen unter Herzog Georg von Braun­
schweig-Lüneburg in die Stadt einzogen, wurde der durch von Wartenberg eingeführte gregoriani­
sche Kalender wieder abgeschafft, und der Rat erhielt die Schlüssel zu den ehemaligen Pfarrkirchen 
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Rat vollständige Unabhängigkeit in allen politischen, kirchlichen und zivilen An­
gelegenheiten und dehnte zudem durch die Verleihung des "Jus districtus seu 
[= sive] territorij" den Zuständigkeitsbereich der städtischen Gerichtsbarkeit 
über die Stadtmauern hinaus auf "Feldtmarck vndt Landtwehr" aus." In dem 
Maße, in dem der Souveränitätsverlust des Rates in den späten 1620er und frü­
hen 1630er Jahren sein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung des "crimen 
magiae" vergrößert hatte, nahm seine Bereitschaft zur Durchführung von He­
xenprozessen mit der zunehmenden Konsolidierung seiner Machtposition of­
fensichtlich wieder ab. 

Dass die gerichtliche Verfolgung des Hexereiverbrechens von politisch ge­
schwächten Obrigkeiten als Mittel zur Herrschaftskonsolidierung eingesetzt 
wurde, zeigt sich nicht nur in Minden." Wie zentral die Logik, die dem Phäno­
men symbolischer Prozessführung zugrunde liegt, für die frühneuzeitlichen He­
xenverfolgungen auch im übrigen Reich gewesen ist, demonstriert ein Blick in die 
Forschungsliteratur der letzten Jahre: Mittlerweile lassen sich zahlreiche Städte 
und Territorien ausmachen, in denen sich Obrigkeiten zur Stärkung der eigenen 
politischen Position des Mittels symbolischer Prozessführung bedienten. Dabei 
spielt vor allem der nach außen wirkende Aspekt der Autonomie- und Macht­
demonstration gegenüber konkurrierenden Herrschaftsträgern immer wieder 
eine große Rolle. So dienten die zahlreichen Wasserproben und Hexenprozesse 
in den adligen Gerichtsherrschaften des Münsterlandes den Inhabern der Blut­
gerichtsbarkeitsrechte "als Mittel zum Zweck [ ... ], um [ihre] eigenen machtpoli­
tischen Interessen gegen die gefürchtete Umklammerung durch den Landesher­
ren durchzusetzen"". Dieser hatte zuvor einen Prozess der Zentralisierung und 
Professionalisierung des Rechts initiiert, der einen Angriff auf die angestammten 
Privilegien und Rechte der adeligen Gerichtsinhaber bedeutete. Allein im Nord­
westen des Reiches lassen sich viele weitere Städte und Territorien nennen, in 
denen sich ein direkter Zusammenhang herstellen lässt zwischen der vermehrten 
Durchführung von Hexenprozessen und landesherrlichen Versuchen, politisch 
bis dahin weitgehend autonom agierende Gemeinwesen in die Verwaltung ein­
zubeziehen und ihrer Selbstständigkeit damit ein Ende zu bereiten: So lässt sich 

Sr. Martini, Sr. Simeonis und Sr. Marien zurück, die damit wieder für evangelische Gottesdienste ge­
öffnet waren (vgl. Bericht eines Mindener Bürgermeisters 11 [wie Anm. 54], S. 59; Schroeder, Chronik 
der Stadt Minden [wie Anm. 58], S. 576). 

8S KAM, Stadt Minden, A I, Nr. 816, Privileg der schwedischen Königin Christine, 2. Mai 1645, 
unpag. Zur Bedeutung des Privilegs für den Status der Stadt vgl. Hans Nordsiek, Zur Eingliederung 
des Fürstbistums Minden in den brandenburgisch-preußischen Staat, in: Expansion und Integration. 
Zur Eingliederung neu gewonnener Gebiete in den preußischen Staat, hg. von Richard Dietrich / Peter 
Baumgart, Köln/Wien 1984, S. 45-79, S. 48; Karl Spannagel: Minden und Ravensberg unter branden­
burgisch-preußischer Herrschaft von 1648 bis 1719, Hannover/Leipzig 1894, S. 20f. 

86 Wenn auch hier in besonders eindrucksvoller Weise, denn die politische Logik symbolischer Pro­
zessführung kam in Minden nicht nur bei den Hexenprozessen während des Dreißigjährigen Krieges 
zum Tragen, sondern auch in den Verfolgungswellen der Jahre 1604-15 und 1669-75. Vgl. dazu Groß, 
Hexerei in Minden (wie Anm. 3), S. 334-336. 

87 Gudrun Gersmann, Konflikte, Krisen, Provokationen im Fürstbistum Münster. Kriminalitäts­
gerichtsbarkeit im Spannungsfeld zwischen adeliger und landesherrlicher Justiz, in: Kriminalitätsge­
schichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne, hg. von Andreas Blauert/ Gerd 
Schwerhoff, Konstanz 2000, S. 423-446, S. 437; vgl. auch dies., Der Kampf um die Gerichtsbarkeit 
(wie Anm. 75); dies., Wasserproben und Hexenprozesse (wie Anm. 76). 
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etwa im lippischen Lemgo 1602 eine Verschärfung der Hexenjustiz beobachten, 
die zeitlich mit einer Auseinandersetzung zwischen Stadt- und Landesherrschaft 
um die Gerichtshoheit zusammenfällt und von Ströhmer überzeugend als Ver­
such des Lemgoer Rates interpretiert wird, "seine Gerichtsautonomie gegenüber 
der Territorialverwaltung zu unterstreichen"" . Von den zahlreichen Beispielen 
aus dem restlichen Reichsgebiet, die sich an dieser Stelle anführen ließen, sei hier 
exemplarisch auf einige Gebiete im Westen des Reiches verwiesen, die sich durch 
eine massive politische Instrumentalisierung von Hexenprozessen für die Durch­
setzung von Herrschaftsansprüchen auszeichneten: So machte sich der Abt der 
Reichsabtei St. Maximin, der sich mit Kurtrier in ständigem Konflikt um die 
Reichsunmittelbarkeit befand, die Durchführung von Hexenprozessen zunutze, 
um "seinen Anspruch auf die Hochgerichtsbarkeit und die damit verbundene 
Landeshoheit [zu] beweisen"". Und in der Eifelherrschaft Wildenburg wurde 
"der Streit um die Hochgerichtsrechte fast ausschließlich über die Führung von 
Hexenprozessen ausgetragen"90. 

Neben den genannten Fällen, in denen symbolische Prozessführung vor allem 
auf Machtdemonstration nach außen zielte, lassen sich aber auch solche finden, 
bei denen es - wie in den Mindener Verfahren des Jahres 1635 - vorwiegend um 
den Aspekt der Legitimationsstiftung und Autoritätsdemonstration nach innen 
ging: So folgten die Verfahren, die 1580 in der Gerichtsherrschaft Witten durch­
geführt wurden, auf eine Phase intensiver politischer Machtkämpfe, bei denen 
drei Adelshäuser um die Vorherrschaft gestritten hatten. Fuchs interpretiert die 
Prozesse überzeugend als obrigkeitliches Signal an die Bevölkerung, dass die 
"obrigkeitliche Autorität nun [ ... ] wiedergewonnen war und die Justiz wieder 
funktionierte" .91 

88 Michael Ströhmer, Von H exen, Ratsherren und Juristen. Die Rezeption der Peinlichen Halsge­
richtsordnung Kaiser Karls V. in den frühen Hexenprozessen der H ansestadt Lemgo 1583- 1621, Pa­
derborn 2002, S. 209; siehe auch S. 114f. Vergleichbares findet sich auch im Ruhr-Lippe-Raum, z. B. 
im Vest Recklinghausen oder im Essener Stiftsgebiet. Vgl. dazu Ralf-Peter Fuchs, Hexenverfolgung 
an Ruhr und Lippe. Die Nutzung der Justiz durch H erren und Untertanen, Münster 2002, S. 39-59 
u. 72-84; ders., " ... aus Anstiftungh des Teuffels ... « - Hexenprozesse in der Herrschaft Witten und 
anderen Verfolgungszentren des Ruhr-Lippe-Raums, in: Jahrbuch des Vereins für Orts- und Heimat­
kunde in der Grafschaft Mark 99. Jg., 1999, S. 75-103, v. a. S. 88f. 
89 Rita Voltmer, H exenprozesse und Hochgerichte. Zur herrschaftlich-politischen Nutzung und In­
strumentalisierung von Hexenverfolgungen, in: Hexenprozesse und Gerichtspraxis, hg. von Herbert 
Eiden/ ders., Trier 2002, S. 475-525, S. 520. 

90 Rita Voltmer, Von der besonderen Alchimie, aus Menschenblut Gold zu machen, oder von den 
Möglichkeiten, Hexereiverdacht und Hexenprozesse zu instrumentalisieren, in: H exenwahn. Ängste 
der Neuzeit. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, hg. 
von Rosmarie Beier-de Haan / dies.lFranz Irsigler, Wolfratshausen 2002, S. 130-141, S. 136; dazu 
ausführlicher dies., Hexenprozesse und Hochgerichte (wie Anm. 89), S. 501-510. 

91 Fuchs, " ... aus Anstiftungh des Teuffels ... .. (wie Anm. 88), S. 98; vgl. zu diesem Fall auch ders., 
Hexenverfolgung an Ruhr und Lippe (wie Anm. 88), S. 85-91. Auf ein weiteres Beispiel für diese 
Art symbolischer Prozessführung ist Thomas Fritz in der Reichsstadt Reutlingen gestoßen, wo ein 
Zusammenhang zwischen der Durchführung von H exenprozessen und dem Zunftwahlsystem be­
stand, das in periodischen Abständen immer wieder zu innerstädtischen Machtkämpfen führte. Fritz 
stellt fest, dass sich politische Aufsteiger in solchen Krisenzeiten häufig dadurch profilierten, dass sie 
Verfolgungswünsche der Bevölkerung aufgriffen, um politische Führungsstärke zu demonstrieren. 
Vgl. Thomas Fritz, Reichsstadt Reudingen, in: Wider alle Hexerei und Teufelswerk. Die europäische 
Hexenverfolgung und ihre Auswirkungen auf Südwestdeutschland, hg. von Sönke Lorenz / Jürgen 
M. Schmidt, Ostfildern 2004, S. 417-426. 
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In Anbetracht dieser Forschungsergebnisse scheint die These erlaubt, dass 
dort, wo Obrigkeiten sich verstärkt zur Durchführung von Hexenprozessen be­
reit zeigten, die Intensivierung der eigenen Gerichtspraxis in der Mehrzahl der 
Fälle der politischen Logik symbolischer Prozessführung gehorchte. Die Verfah­
ren in der Stadt Minden bieten dafür einen eindrucksvollen Beleg. 


